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Begrenzung 

Fahrkostenabzug 
erhöht steuerbares 

Einkommen 
 

Ab 1. Januar 2016 wird 
der Fahrkostenabzug bei 
der direkten Bundessteuer 
auf Fr. 3’000 begrenzt.  

Bei Arbeitnehmern mit Ge-
schäftsfahrzeugen führt 
dies gemäss Steuerverwal-
tung zu einer Aufrechnung 
beim steuerbaren Ein-
kommen, wenn der Ar-
beitsweg pro Tag mehr als 
20 Kilometer beträgt. Das 
heisst, bei rund 4’300 km 
pro Jahr zu Fr. -.70/km 
ergibt dies einen Betrag 
von rund Fr. 3’000. 

Dieser Betrag muss ab 
2016 zusätzlich zum Pri-
vatanteil von 9.6% auf 
den Anschaffungskosten 
des Fahrzeuges als steu-
erbares Einkommen im 
Lohnausweis aufgeführt 
werden. Ebenso wird bei 
SBB-Generalabonne-
menten, die vom Arbeit-
geber zur Verfügung ge-
stellt werden, der Betrag 
von über Fr. 3’000 steuer-
lich aufgerechnet. Bei ei-
nem SBB-Generalabon-
nement 1. Klasse wird 
somit eine Aufrechnung 
von CHF 2’970 anfallen. 

Den Kantonen steht es 
frei, für die Staats- und 
Gemeindesteuern die Ab-
zugsfähigkeit ebenfalls zu 
beschränken. � 

Die ständige 

Erreichbarkeit des 
Arbeitnehmers: 

Fragen zur Arbeits-
zeit und Entlohnung 
 
Die ständige Erreichbarkeit 
von Mitarbeitern ist weit 
verbreitet, vor allem seit 
Arbeitgeber ihren Mitarbei-
tern mobile Geräte zur 
Verfügung stellen.  

Im Arbeitsrecht ergeben 
sich Fragen bezüglich der 
zulässigen Höchstarbeits-
zeit, zur Nacht- und Sonn-
tagsarbeit sowie zum Feri-
enbezug und zur Entloh-
nung. 

Folgende Punkte sind ge-
regelt: 

• die tatsächliche Ein-
satzzeit an mobilen Ge-
räten gilt als Arbeits-
zeit. So gilt zum Bei-
spiel das Schreiben von 
E-Mails, das Telefonie-
ren für den Arbeitgeber 
und das Führen von Vi-
deokonferenzen als Ar-
beitszeit. 

• hat der Mitarbeiter 
durch die ständige Er-
reichbarkeit keine Mög-
lichkeit, seine Freizeit 
sinnvoll zu nutzen und 
wird die ganze Bereit-
schaftszeit hauptsäch-
lich im Interesse des 
Arbeitgebers verbracht, 
so ist die ganze Zeit als 
Arbeitszeit einzustufen. 

Hingegen stellt die blosse 

Bereitschaft zum Abruf, 
bei der die Zeit in pri-

vatem Interesse genutzt 
werden kann, keine Ar-
beitszeit dar. In der Praxis 
bedeutet das, dass nur 
das Mittragen eines Han-
dys für die Beantwortung 
eines allfälligen Anrufs 
keine Arbeitszeit ist. 

Die Entlohnung von Situa-
tionen mit nötiger Er-

reichbarkeit ist nicht ge-
setzlich geregelt und Sa-
che der Parteien. Die Ver-
tragspartner können also 
abmachen, dass die blosse 
Erreichbarkeit gar nicht, 
oder nur zu einem redu-
zierten Ansatz bezahlt 
wird, oder dass Arbeits-
einsätze ausserhalb der 
betrieblichen Arbeitszeit 
durch den Lohn abgegol-
ten sind. 

Besteht keine Regelung, 
hat das Bundesgericht ent-
schieden, dass auch die 
blosse Rufbereitschaft zu 
entschädigen ist, wenn 
auch nicht gleich wie die 
Haupttätigkeit. � 
 
 
 
 

Weder Pass noch 

Wohnsitz zählen: 
US-Erbschafts-

steuerpflicht von 
Schweizer Aktionä-

ren amerikanischer 
Wertschriften 
 
Der Nachlass eines Erblas-
sers, der weder US-Bürger 
war noch einen Wohnsitz 
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in den USA hatte, unter-
liegt einer beschränkten 
amerikanischen  Erb-
schaftssteuerpflicht für 
diejenigen Teile des Nach-
lasses, die im Todeszeit-

punkt in den USA gele-

gen sind. 

Das betrifft neben Immo-
bilien auch Aktien an US-

Gesellschaften. Somit 
kann ein Schweizer, der 
auf Schweizer Bankkonten 
ein Wertschriftendepot mit 
amerikanischen Wert-
schriften führt, im Todes-
fall der amerikanischen 
Nachlasssteuer unterlie-
gen. 

Ein Schweizer Nachlass 
mit amerikanischen Wert-
schriften oder Immobilien 
wird ab einem Freibetrag 
von $ 60’000 beschränkt 
steuerpflichtig. Dieser mi-
nimale Freibetrag kann 
sich allenfalls aufgrund 
des Doppelbesteuerungs-
abkommens mit den USA 
vergrössern, wenn der 
amerikanische Teil des 
Nachlasses am Gesamt-
nachlass entsprechend 
hoch ist. In diesem Fall 
erfolgt eine proportionale 
Anpassung des amerikani-
schen Freibetrags von $ 
5.4 Mio. Allerdings müssen 
die Erben zur Beanspru-
chung des Freibetrages 
den Gesamtnachlass ge-
genüber den amerikani-
schen Steuerbehörden of-
fenlegen. 

Verantwortlich für die Be-
zahlung der US-Nachlass-
steuer ist grundsätzlich 
der Willensvollstrecker, 
sofern ein solcher be-
stimmt wurde. Melden die 
Erben ihre Steuerpflicht 
nicht und kommt auch der 
Willensvollstrecker der 
Meldepflicht nicht nach, 
wird jeder als Executor 
betrachtet, der sich im Be-
sitz von Vermögenswerten 

des Erblassers befindet. 
Dies kann zum Beispiel 
auch eine kontoführende 
Bank sein. Sie hätte ent-
sprechend Meldung zu er-
statten. � 
 

 
 

 
Privatanteile bei 

der Anwendung der 
Saldosteuersatzme-

thode 
 
Der Eigenverbrauch ist 
beim Einzelunternehmer 
mit Anwendung der Saldo-
steuersatzmethode abge-
golten und muss demnach 
nicht abgerechnet werden. 

Rechnet ein Unternehmen 
mit der Saldosteuersatz-
methode ab, so stellen die 
Privatanteile für die Fahr-
zeugnutzung durch die 
Mitarbeiter eine entgeltli-
che Leistung, also Umsatz 
dar, die mit der Anwen-
dung der Saldosteuer-
satzmethode nicht abge-
golten ist. Somit sind die-
se mit der Mehrwertsteuer 
abzurechnen. 
 
 
 

 

Tierhaltung in Miet-

objekten liegt im 
freien Ermessen 

des Vermieters 
 
Die Mieterin einer Woh-
nung stellte sich auf den 
Standpunkt, dass eine Ge-
nossenschaft ihr nicht 
grundsätzlich die Tierhal-
tung verbieten könne. Sie 
gelangte mit dieser Klage 
vor das Obergericht, wel-
ches gegen sie entschied. 
Das Gericht kommt zum 
Schluss, dass der Vermie-
ter ihr die Zustimmung zur 

Hundehaltung ohne Be-
gründung verweigern 
kann. (Quelle: Zürcher 

Obergericht, Urteil 

PD140011 vom 16.6. 

2015) � 
 
 
 

 

Rechnungen in 

Fremdwährung und 
die Mehrwert-

steuer-
Abrechnungen 
 
Rechnungen in Fremdwäh-
rung und deren mehrwert-
steuerliche Behandlung 
führen immer wieder zu 
Diskussionen, insbesonde-
re aufgrund der von der 
ESTV publizierten Wech-
selkurse und dem stark 
gefallenen Euro-Kurs. 

Bei fallenden Fremdwäh-
rungskursen wird der 
Durchschnittskurs durch 
Steuerschuldner als zu 
hoch empfunden, bei stei-
genden Fremdwährungs-
kursen erscheint er ihnen 
als günstig. Über eine län-
gere Zeitspanne betrach-
tet gleichen sich die Vor- 
und Nachteile aus. 

Jedem Steuerpflichtigen 
steht es frei, die Fremd-
währungen mit dem Devi-
sen-Tageskurs umzurech-
nen und auf die Anwen-
dung des Durchschnitts-
kurses zu verzichten. Die 
gewählte Methode muss 
für die gesamte Steuerpe-
riode angewendet werden. 
Welche Methode ange-
wendet wird, entscheidet 
sich mit der Einreichung 
der ersten Abrechnung. � 
 
 

 

 



Domain .swiss ab 
sofort erhältlich 
 
Am 7. September 2015 
wurde die neue Domain 
.swiss lanciert. In der ers-
ten Phase dürfen nur Or-
ganisationen mit eingetra-
genen Marken- oder Kenn-
zeichenrechten die .swiss 
Domain registrieren. 

Eine der folgenden Vo-
raussetzungen muss erfüllt 
werden: 

• Der Begriff ist als Marke 
im sogenannten Trade-
mark Clearing bereits 
eingetragen. 

• Der Begriff bezeichnet 
eine öffentlich-recht-
liche Körperschaft, Or-
ganisation des öffentli-
chen Rechts oder des-
sen öffentliche Tätigkeit 
wie z.B. Gemeinden, 
Kantone, Zweckverbän-
de. 

• Der Begriff ist eine in 
der Schweiz geschützte 
Marke oder eine Ur-
sprungsbezeichnung 
(z.B. Nespresso, Victo-
rinox, Emmentaler) 

Falls keines der oben ge-
nannten Kriterien erfüllt 
ist, muss mit dem Antrag 
bis zum allgemeinen Lau-
nch der Domainendung 
.swiss am 11. Januar 2016 
gewartet werden. � 

 

 
 

 
Versicherungs-

schutz in der frei-
willigen Unfallver-

sicherung bleibt 
erhalten 
 
Selbständigerwerbende, 
die in der Schweiz woh-
nen, sind nicht obligato-
risch gegen Unfall versi-

chert. Sie können aber der 
freiwilligen Unfallversiche-
rung beitreten, und mit 
ihnen auch ihre Familien-
mitglieder, die im selben 
Betrieb arbeiten und nicht 
obligatorisch versichert 
sind. 

Der Bundesrat hat nun 
den minimal versicherten 
Verdienst in der freiwilli-
gen Versicherung per 1. 
Januar 2016 der Lohnent-
wicklung angepasst. Für 
Selbständigerwerbende 
liegt er neu bei Fr. 66’690 
und bei Fr. 44’460 für mit-
arbeitende Familienmit-
glieder. � 
 
 
 

 

Meldeportal gegen 
Pishing 

aufgeschaltet 
 
Die Melde- und Analyse-
stelle Informationssiche-
rung (MELANI) hat ein se-
parates Meldeportal für 
Phishing-E-Mails aufge-
schaltet. Auf diesem kön-
nen Phishing-Webseiten 
gemeldet werden und 
Phishing-E-Mails oder E-
Mails, bei denen man sich 
nicht sicher ist, ob es sich 
um Phishing handelt, an 
eine E-Mailadresse weiter-
geleitet werden. Dort wer-
den sie einer automati-
schen Vorprüfung unter-
zogen.  
Weitere Informationen zu 
Phishing finden sich unter 
folgendem Link: 
https://www.antiphishing.
ch/de � 
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